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Amtliche Bekanntmachungen
 

In der 33. Sitzung des Hauptausschusses wurden am 21.06.2007 folgende Beschlüsse gefasst: 
 
 
Zuschussantrag des Anglervereins Kiessee e. V. für Kinder- und Jugendarbeit    
 
Beschluss-Nr.: 148 
Der Hauptausschuss der Gemeinde Rangsdorf beschließt, dem Anglerverein Kiessee e. V. gemäß der Richtlinie 
der Gemeinde Rangsdorf über die Kultur-, Umwelt- und Sportförderung einen Zuschuss in Höhe von 70,00 € für 
die Kinder- und Jugendarbeit zu gewähren. 
 
Abstimmungsergebnis:         7 / 0 / 0 
 
 
 
Zuschussantrag des Anglervereins Kiessee e. V. für die Durchführung einer Kinder-Angelschule    
 
Beschluss-Nr.: 149 
Der Hauptausschuss der Gemeinde Rangsdorf beschließt, dem Anglerverein Kiessee e. V. gemäß der Richtlinie 
der Gemeinde Rangsdorf über die Kultur-, Umwelt- und Sportförderung einen Zuschuss in Höhe von 275,00 €.  
 
Abstimmungsergebnis:         7 / 0 / 0 
 
 
 
Antrag der GEDOK auf finanzielle Förderung    
 
Beschluss-Nr.: 150 
Der Hauptausschuss der Gemeinde Rangsdorf stimmt einem finanziellen Zuschuss für diverse kulturelle Veran-
staltungen der GEDOK Brandenburg e. V: in Höhe von 600,00 € gemäß der Richtlinie der Gemeinde Rangsdorf 
über die Kultur-, Umwelt- und Sportförderung zu. 
 
Abstimmungsergebnis:         7 / 0 / 0 
 
 
 
Antrag des Triathlon-Lauf-Vereins Rangsdorf e. V. auf finanzielle Unterstützung    
 
Beschluss-Nr.: 151 
Der Hauptausschuss der Gemeinde Rangsdorf beschließt, dem TLV Tangsdorf e. V. für die Sportveranstaltung 
„33. Lauf rund um die Römerschanze“ gemäß der Richtlinie der Gemeinde Rangsdorf über die Kultur-, Umwelt- 
und Sportförderung einen finanziellen Zuschuss in Höhe von 250,00 € zu gewähren. 
 
Abstimmungsergebnis:         7 / 0 / 0 
 
 
 
Antrag der BISAR e. V. auf finanzielle Unterstützung diverser Informations-Veranstaltungen    
 
Beschluss-Nr.: 152 
Der Hauptausschuss der Gemeinde Rangsdorf beschließt entsprechend der Richtlinie der Gemeinde Rangsdorf 
über die Kultur-, Umwelt- und Sportförderung dem BISAR e. V. für diverse Informationsveranstaltungen einen 
Zuschuss in Höhe von 150,00 € zu gewähren. 
 
Abstimmungsergebnis:         7 / 0 / 0 
 
 
 
Zuschussantrag des Gemischten Chores Rangsdorf e. V. für die Durchführung des Pfingstkonzertes    
 
Beschluss-Nr.: 153 
Der Hauptausschuss der Gemeinde Rangsdorf beschließt gemäß der Richtlinie der Gemeinde Rangsdorf über 
die Kultur-, Umwelt- und Sportförderung dem Gemischten Chor Rangsdorf e. V: für die Durchführung des traditio-
nellen Pfingst-Konzertes einen Zuschuss in Höhe von 150,00 € zu gewähren. 
 
Abstimmungsergebnis:         7 / 0 / 0 
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Zuschussantrag des Gemischten Chores Rangsdorf e. V. für die Durchführung des Weihnachtskonzertes    
 
Beschluss-Nr.: 154 
Der Hauptausschuss der Gemeinde Rangsdorf beschließt gemäß der Richtlinie der Gemeinde Rangsdorf über 
die Kultur-, Umwelt- und Sportförderung dem Gemischten Chor Rangsdorf e. V. für die Durchführung des Weih-
nachtskonzertes einen Zuschuss in Höhe von 150,00 zu gewähren. 
 
Abstimmungsergebnis:         7 / 0 / 0 
 
 
 
Zuschussantrag des SV Lok Rangsdorf e. V. für das 2. Lindenblütenfest 
 
Beschluss-Nr.: 155 
Der Hauptausschuss der Gemeinde Rangsdorf beschließt, dem SV Lok Rangsdorf e. V. für die Durchführung des 
2. Lindenblütenfestes (Sport- und Familienfest) gemäß der Richtlinie der Gemeinde Rangsdorf über die Kultur-, 
Umwelt- und Sportförderung einen Zuschuss in Höhe von 350,00 €. 
 
Abstimmungsergebnis:         7 / 0 / 0 
 
 
 
Zuschussantrag des SV Lok Rangsdorf e. V. für die X. Rangsdorfer Handballwoche der Jugend    
 
Beschluss-Nr.: 156 
Der Hauptausschuss der Gemeinde Rangsdorf beschließt, dem SV Lok Rangsdorf e. V. für die Durchführung der 
X. Rangsdorfer Handballwoche der Jugend einen Zuschuss in Höhe von 150,00 € gemäß der Richtlinie der Ge-
meinde Rangsdorf über die Kultur-, Umwelt- und Sportförderung zu gewähren. 
 
Abstimmungsergebnis:         7 / 0 / 0 
 
 
 
Zuschussanträge des SV Lok Rangsdorf e. V. für diverse Sportveranstaltungen    
 
Beschluss-Nr. 157 
Der Hauptausschuss der Gemeinde Rangsdorf beschließt, dem SV Lok Rangsdorf e. V: gemäß der Richtlinie der 
Gemeinde Rangsdorf über die Kultur-, Umwelt- und Sportförderung für die beantragten Zuschüsse für diverse 
Sportveranstaltungen aufgrund des erreichten Maximalbetrages für finanzielle Unterstützungen keinen Zuschuss 
zu gewähren. Da der SV Lok Rangsdorf e. V. die gemeindlichen Einrichtungen, wie die Sporthalle und die Aula 
der Grundschule unentgeltlich zur Verfügung gestellt bekommt, ist dies als geldwerte Nutzung zu betrachten. 
 
Abstimmungsergebnis:         7 / 0 / 0 
 
 
 
Zuschussantrag des SV Lok Rangsdorf e. V. für Kinder- und Jugendarbeit 
 
Beschluss-Nr.: 158 
Der Hauptausschuss der Gemeinde Rangsdorf stimmt der Bezuschussung für die Kinder- und Jugendarbeit des 
SV Lok Rangsdorf e. V. in Höhe von 535,00 € gemäß der Richtlinie der Gemeinde Rangsdorf über die Kultur-, 
Umwelt- und Sportförderung zu. 
 
Abstimmungsergebnis:         7 / 0 / 0 
 
 
 
Abweichung von der Stellplatzsatzung für den Erweiterungsbau an einer Lager- und Logistikhalle in 
Rangsdorf /OT Groß Machnow, Mittenwalder Str, Flur 3, Flurstück 147    
 
Beschluss-Nr.: 159 
Der Hauptausschuss der Gemeinde Rangsdorf erteilt das gemeindliche Einvernehmen gemäß § 36 Baugesetz-
buch (BauGB) zur Abweichung von der Stellplatzsatzung von erforderlichen 32 Stellplätzen zu verzichten zum 
Vorhaben „Erweiterungsbau an einer Lager- und Logistikhalle in Rangsdorf / OT Groß Machnow, Mittenwalder 
Str. 8, Flur 3, Flurstück 147“. 
 
Abstimmungsergebnis:         6 / 0 / 1 
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Bauantrag zur Errichtung einer Containerstellfläche einschl. Einfriedung des Grundstückes in Rangsdorf / 
OT Groß Machnow, Kienitzer Weg, Flur 3, Flurstück (TF) 283    
 
Beschluss-Nr.: 160 
Der Hauptausschuss der Gemeinde Rangsdorf erteilt das gemeindliche Einvernehmen gemäß § 36 Baugesetz-
buch (BauGB) zur Errichtung einer Containerstellfläche für Containerdienst einschließlich Einfriedung und Errich-
tung von 3 Stellplätzen auf dem Grundstück Rangsdorf / OT Groß Machnow, Kienitzer Weg. Flur 3, Teilfläche des 
Flurstücks 283. 
 
Abstimmungsergebnis:         6 / 0 / 0 
 
 
 
Bauantrag zur Errichtung eines Mehrfamilienhauses (4 WE) in der Kienitzer Straße 61   
 
Beschluss-Nr.: 161 
Der Hauptausschuss der Gemeinde Rangsdorf erteilt das gemeindliche Einvernehmen gemäß § 336 Baugesetz-
buch (BauGB) zum Bauantrag zur Errichtung eines Mehrfamilienhauses (4 Wohneinheiten – Betreutes Wohnen) 
in Rangsdorf, Kienitzer Straße 61, Flur 11, Flurstück 1088. 
 
Abstimmungsergebnis:         0 / 5 / 2 
 
Gemäß Abstimmungsergebnis wird die Vorlage abgelehnt. 
 
 
 
Bewilligung eines Leitungsrechtes auf Flur 1, Flurstück 195/2 in Klein Kienitz für die E.ON edis AG    
 
Beschluss-Nr.: 162 
Der Hauptausschuss der Gemeinde Rangsdorf beschließt die Zustimmung zur Bewilligung eines  Leitungsrechtes 
auf dem  kommunalen Grundstück Flur 1, Flurstück 195/2 in Klein Kienitz (Weg nach Boddinsfelde) zu Gunsten 
der E.ON edis AG zum Verlegen, Belassen, Betreiben und Unterhalten von Kabeln / Leitungen in einem 1 m 
breiten Grundstücksstreifen. Die Bewilligung erfolgt gegen eine Entschädigungszahlung in Höhe von 0,77 € / lfd. 
Meter Kabel. Kosten aus dieser Bewilligung werden nicht übernommen; diese trägt der Begünstigte. 
 
Abstimmungsergebnis:         7 / 0 / 0 
 
 
 
Befreiung von der Festsetzung, zulässige Bebauungstiefe von 5 bis 25 m, des Bebauungsplanes „Klein 
Venedig“ für ein Gebäude in Rangsdorf, Kurparkallee, Flur 4, Flurstücke 388 und 389    
 
Beschluss-Nr.: 163 
Der Hauptausschuss der Gemeinde Rangsdorf beschließt die Erteilung des Einvernehmens gemäß § 36 Bauge-
setzbuch (BauGB) zum Antrag auf Befreiung von der Festsetzung des Bebauungsplanes „Klein Venedig“ für ein 
Gebäude, welches zum Wohnen genutzt werden soll, außerhalb der zulässigen Bebauungstiefe (5 bis 25 m) auf 
dem Grundstück in Rangsdorf, Kurparkallee 24, Flur 4, Flurstücke 388 und 389.  
 
Abstimmungsergebnis:         0 / 6 / 1 
 
Gemäß Abstimmungsergebnis wird die Vorlage abgelehnt. 
 
 
 
Im nichtöffentlichen Teil der Sitzung wurde folgender Beschluss gefasst: 
 
 
Abschluss eines Dienstleistungsvertrages zur Beratung und Begleitung bei der Einführung des gesetzlich 
verankerten Neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens [NHKR]    
 
Beschluss-Nr.: 164 
Der Hauptausschuss der Gemeinde Rangsdorf beschließt  den Abschluss eines Dienstleistungsvertrages zur 
Beratung und Begleitung bei der Einführung des gesetzlich verankerten Neuen kommunalen Haushalts- und 
Rechnungswesens [NHKR]. Der Dienstleistungsvertrag ist Bestandteil des Beschlusses. 
 
Abstimmungsergebnis:        6 / 1 / 0 

 


